
Chamer Dorfturnier Reglement 2024  

  

Das 56. Chamer Dorfturnier wird vom 21. Juni - 23. Juni 2024 in den nachstehenden 

Kategorien ausgetragen.   
  

Kat. A: Vereinscup                                          Freitag   

Kat. B: Chamer Open  Samstag   

Kat. C: Nichtfussballer-Cup Samstag   

Kat. D: Mixed-Fun-Cup     Samstag 
 

1. TEILNAHMEBERECHTIGUNG   

  

a) Der Einsatz in mehreren Kategorien ist nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht.   

Je Kategorie darf jedoch nur in einer Mannschaft mitgemacht werden. Bitte beachten: Spielwünsche können 

nicht garantiert werden!   

  

b) Zugelassen sind in den einzelnen Kategorien folgende Anzahl aktive Fussballer pro Team:   

  

A: Vereins-Cup: Mitglieder des teilnehmenden Vereins     max. 2 Fussballer   

B: Chamer Open: offen für alle,          nicht beschränkt  

C: Nichtfussballer-Cup:             keine Fussballer  

D: Mixed-Fun-Cup: mindestens 2 Girls auf dem Feld                  max. 2 Fussballer   

  

Als Fussballer gilt, wer zwischen dem 1. Januar 1982 und dem 31. Dezember 2006 geboren ist und in der  

Fussballsaison 2023/24 (A-Junioren, Aktive, Senioren, inkl. Firmenmeisterschaft) mindestens ein  

Meisterschaftsspiel bestritten hat. Mindestalter für die Teilnahme in den Kat. A/B/C/D: Geburtsdatum vor dem  

1. Januar 2011 (mindestens C-Junioren Alter).   

  

2. MANNSCHAFTEN, TENUE, SCHUHE  

   

a) Jede Mannschaft hat einen Verantwortlichen zu bestimmen, welcher der deutschen Sprache mächtig ist und 

der Turnierleitung während des ganzen Turniers als Ansprechpartner zur Verfügung steht.   

  

b) Es stehen jeweils 4 Feldspieler und 1 Torwart pro Mannschaft auf dem Feld. Eine Mannschaft besteht in der 

Kategorie A maximal aus 7 Spielern inklusive Torwart. 

 

c) Frauen-Tore gelten doppelt. Ausgeschlossen von dieser Regel sind Tore durch einen Elfmeter.   

  

d) Ein Spieler muss mindestens ein Qualifikationsspiel bestritten haben, damit er berechtigt ist, an den Spielen 

der Zwischenrunde und an den Finalspielen teilzunehmen. Kontrollen werden nach der Qualifikation 

vorgenommen.   

  

e) Das Turnier wird unter dem Patronat und den Sicherheitsanforderungen von SUVALiv durchgeführt. Das 

Tragen von Schienbeinschonern ist obligatorisch. Spielausschluss durch den Schiedsrichter bei 

Nichttragen der Schienbeinschoner. Gründliches Aufwärmen vor jedem Spiel ist dringend empfohlen.   

  

f) Die Mannschaften sind angehalten, einheitlich in Hemd / Leibchen und Hose zu erscheinen.   

  

g) VERBOTEN sind in jedem Fall Schuhe mit auswechselbaren Stollen. Turnschuhe sind gestattet, es wird aber 

dringend empfohlen in Nocken- oder Noppenschuhen zu spielen.   

    

3. ANMELDUNG (gilt für alle Kategorien)  

  

a) Die Anmeldung ist mittels Onlineanmeldung auf  www.sccham.ch/events/dorfturnier vorzunehmen.  

 

b) Der Turniereinsatz beträgt für die Kat. A/B/C/D CHF 100.-  

      Der Betrag ist, entweder mit einem Einzahlungsschein (+CHF 2.-) oder per E-Banking, bis am  

      Montag 3. Juni 2024 einzuzahlen.   

 

c) Die Anmeldung wir erst nach dem Erhalt, des Turnierbeitrags berücksichtigt.  

 

d) Eventuelle Spielwünsche können nicht garantiert werden. Berücksichtigt werden solche in der Reihenfolge 

des Zahlungseingangs.   

  

e) Bei Nichtantreten verfällt der Einsatz an den Veranstalter.   

  

f) Der Anmeldeschluss ist am Sonntag 2. Juni 2024  

  



4. WETTSPIELBEDINGUNGEN   

  

a) Es gelten die Regeln des Schweiz. Fussballverbandes (SFV). Ausnahmen:   

– Rückpass- und Offside-Regeln sind aufgehoben   

– Abstand bei Freistoss beträgt 4 Meter, direkte Ausführung erlaubt     

– Abstoss kann als Abwurf ausgeführt werden 

– Tore von Frauen zählen doppelt     

– Disziplinarstrafen:   

▪ Fünf Minuten Zeitstrafe (Zeitnahme durch Schiedsrichter)   

▪ Turnier-Ausschluss (Tätlichkeit, Grobes Foulspiel, SR-Beleidigung)   

  

b) Bei nicht pünktlichem Erscheinen geht das Spiel 0:3 forfait verloren.   

  

c) Bei Punktgleichheit entscheidet ein Penaltyschiessen nach Chamer Dorfturnier-Art (gleichzeitiger Anlauf 

beider Schützen auf Hornstoss); Fortsetzung bis zur Entscheidung.   

  

d) Proteste bezüglich Teilnahmeberechtigung müssen bei der Jury schriftlich erhoben werden. Bei Einreichung 

eines Protestes ist zudem eine Protestgebühr von Fr. 200.– bei der Jury zu deponieren, welche bei 

Protestgutheissung zurückerstattet wird, andernfalls zugunsten des Veranstalters verfällt.   

  

e) Proteste bezüglich des Schuhwerks müssen, während dem Spiel dem Schiedsrichter gemeldet werden, 

welcher sofort und endgültig entscheidet und Meldung an die Jury erstattet.   

  

f) Mannschaften, die einen Spielabbruch verursachen oder sich sonst wie negativ verhalten, können von der 

Turnierleitung vom Turnier ausgeschlossen werden.   

  

g) Auf Alkoholkonsum vor und während der Spielphase ist zu verzichten. Er mindert eure Leistungsfähigkeit und 

erhöht das Unfallrisiko für euch und eure Gegenspieler. Es bleibt genug Zeit zum Feiern nach den Spielen. 

Schiedsrichter sind befugt, angetrunkene Spieler vom Feld zu verweisen.   

  

5. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN   

  

a) Preisberechtigt sind: Sieben Spieler pro preisberechtigte Mannschaft.   

  

b) Für Unfälle übernimmt der Veranstalter keine Haftung.   

  

c) Turnierplatz: Hirsgarten am See, Cham   

  

d) Die Turnierleitung entscheidet in allen Fällen endgültig.   

  

  

Allfällige Fragen sind zu richten an:                            c Michael Köpfli, Chamer Dorfturnier 

       Eizmoosweg , 6330 Cham 

                                                                                            Mail:  dorfturnier@sccham.ch,    

                                                                                            Natel: 075 416 93 54   

  

    

Im März 2024 SC Cham / OK Chamer Dorfturnier   

  

 


